
Lasselische n

Mit Hochs,irstlich - Hcßischen gnädigstem Privilegs

Montag den zr^ü Januar.

Verordnung. &gt; &lt;

Bon Gottes Gnaden Wir Milhelm der Neunte, Landgraf zu Hessen, Fürst zn
HerSseld, Graf zu Catzenelnbogerr, Dietz, Ziegenhain, Nidda, Schaumdurg

und Hanau, rc. rc. . - - ,

trügen hierdurch zu wissm : Da dem Vernehmen nach die in unseren Landen angelegte Chausee»
 O dadurch verdorben werden, daß manche Fuhrleute nicht die Mitte halten, sondern, besonders
bry Regenwetter, beyde Seiten der Straße befahren; so finden Wir nöthig, dem hieraus immer
größer werdenden Ruin der Straßen Einhalt zu thun, und in dieser Absicht zu verordnen, daß ein
jeder Fuhrmann, wo er nicht einem andern Fuhrwerk ausweichen muß, auf der Mitte der Chan-
see bleiben, und wenn er das Gegentheil thut, jedesmal einen halben Gulden Strafe zur Wege

 bau-Kasse erlegen soll.
Wvrnach also jedermann, den es angehet, sich unterlbanigst zu achten hat. Urkundlich

Unsrer eigenhändigen Namenö-Unterschrift, und beygedrrrckten Fürstlichen Secret-Jnfiegels. Cast
sel den szten Oktober 1790,

4 (L, S.) Wilhelm L. Vt, Fleckenbühl, gt, Bürgel,

Ediktalvorladunge«.
t)($i hat der Einwohner Jakob Pforr z» Kilchberg/ von Butlarischen Gerichts, ry Ncker&gt;

Garten, Wiesen und Länder, als FalckenbergerMann^hn besessen, und ist damit vvmAmtS-
vogt Helmrich dahier unterm rsteU Aug. 1727 belehnt worden, Da aber dieser Jakob Pfore

p bereis.


